Umweltschutz- und Polizeiverordnung

Aufgrund von 8 10 Abs. 1 in Verbindung mit 8 1 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Polizeigesetzes
(PolG) in der derzeit geltenden Fassung erlasst die Stadt Konstanz als Ortspolizeibehérde
mit Zustimmung des Gemeinderates folgende Polizeiverordnung:

ERSTER TEIL
Allgemeine Schutzvorschriften
1. Abschnitt: Schutz vor Larmbelastigungen

8 1 Schutz der Nachtruhe

Es ist verboten, in der Zeit von 22.00 - 06.00 Uhr die Nachtruhe anderer mehr als nach den
Umstanden unvermeidbar zu stéren, soweit nicht spezialgesetzliche Bestimmungen
Anwendung finden.

§ 2 Benutzung von Rundfunkgeréaten, Lautsprechern, M usikinstrumenten u.&.

(1) Empfangsgerate, Lautsprecher und Musikinstrumente dirfen nur in solcher Lautstarke
betrieben oder gespielt werden, dass andere nicht erheblich belastigt werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht bei Umzigen, Kundgebungen, Messen im Freien, Zirkusgastspielen
und Brauchtumsveranstaltungen.

§ 3 Larm in Gaststéatten und Versammlungsraumen

Aus Gaststatten und Versammlungsraumen, innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Gebiete oder in der Nahe von Wohngebauden darf kein Larm nach auf3en dringen, durch
den andere erheblich belastigt werden. Fenster und Tiren sind erforderlichenfalls
geschlossen zu halten.

8 4 Larm von Spiel- und Sportplatzen, Schulhéfe

(1) Offentliche Spiel- und Sportplatze, die weniger als 50 m von bewohnten Gebauden
entfernt sind, und Schulhéfe dirfen fur die Dauer der europaischen Sommerzeit in der Zeit
zwischen 22.00 Uhr und 7.00 Uhr, ansonsten zwischen 20.00 Uhr und 7.00 Uhr nicht
benutzt werden.

(2) Bei Sportplatzen bleiben die Vorschriften nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz,
insbesondere die Sportanlagenlarmschutzverordnung, unberthrt.

8 5 Ruhestorende Haus- und Gartenarbeit

(1) Haus- und Gartenarbeiten, die zu erheblichen Belastigungen anderer fihren kénnen,
durfen in der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr nicht
ausgefihrt werden.

(2) Die Vorschriften nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, insbesondere die 32.
Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Gerate- und
Maschinenlarmschutzverordnung — 32.BImSchV -), bleiben unberihrt.

§ 6 Larm durch Tiere
Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu halten, dass niemand durch anhaltende tierische
Laute mehr als nach den Umstanden vermeidbar gestort wird.

2. Abschnitt: Schutz vor Verunreinigungen und Ausdi nstungen

§ 7 Verunreinigung von Stralen und baulichen Anlage n

(1) Offentliche StraRen, Wege, Platze und Anlagen sowie die dazugehorenden
Einrichtungen durfen nicht verunreinigt werden.

(2) Wer Flugblatter, Eintrittskarten, Reklamezettel, Verpackungsmaterial, Eisbecher,
Pappteller, Glas und dergleichen ausgegeben oder ihre Ausgabe veranlasst hat, ist zur
Reinigung verpflichtet, wenn diese Gegenstande in der Umgebung der Verteilungsstelle
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Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu halten, dass niemand durch anhaltende tierische
Laute mehr als nach den Umständen vermeidbar gestört wird.
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§ 6 Lärm durch Tiere


weggeworfen werden. Ist eine Verunreinigung dieser Art zu beflrchten, so hat der nach
Satz 1 Verpflichtete Abfallbehalter aufzustellen.

8 8 Abspritzen von Fahrzeugen und Ausgiel3en von sch  adlichen Flissigkeiten
Auf stral3enrechtlich 6ffentlichen Verkehrsflachen ist das Abspritzen und Waschen von
Fahrzeugen und das Ausgiel3en tUbelriechender oder schadlicher Flussigkeiten untersagt.

8 9 Verunreinigung durch Tiere

Der Halter oder Fuhrer eines Tieres hat daflir zu sorgen, dass dieses seine Notdurft nicht
auf offentlichen Stral3en oder Anlagen verrichtet. Dennoch dort abgelegter Kot ist
unverzuglich zu beseitigen.

3. Abschnitt: Schutz vor Belastigungen

8§ 10 Belastigung durch Ausdiinstungen und dergleiche n

Ubelriechende Gegenstande oder Stoffe diirfen in der Nahe von Wohngebauden nicht
ausgebracht, gelagert, verarbeitet oder beférdert werden, wenn andere erheblich belastigt
oder in ihrer Gesundheit geschadigt werden.

8 11 Belastigung durch Tiere (Leinenzwang fur Hunde )

(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefahrdet wird.

(2) Das Halten von Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen und ahnlichen Tieren, die durch
ihre Korperkrafte, Gifte oder ihr Verhalten Personen gefahrden kdénnen, ist der
Ortspolizeibehorde unverzuglich anzuzeigen.

(3) Hunde dirfen ohne eine Begleitperson, der der Hund gehorcht, aul3erhalb von
befriedetem Besitztum nicht frei umherlaufen.

(4) In der Innenstadt (umgrenzt von Laube, Bodanstral3e, Bahnhofplatz, Konzilstral3e,
Rheinsteig), in der Hafenstral3e, im Stadtgarten sowie in der Seestral3e und im Hoerle-Park
sind Hunde an der Leine zu fihren. AuRerdem sind Hunde auf dem Uferweg am Schénzle
(von der Fischenzstral3e bis zur Neuen Rheinbricke) in der Zeit vom 1. Mai bis 15.
September an der Leine zu fuhren.

§ 12 Tauben-, Wasservogel- und Fuchsfitterungsverbo  t

(1) Tauben und Wasservogel durfen auf Stral3en, Wegen, Platzen, in 6ffentlichen
GrlUnanlagen, Strandbadern, Hafenanlagen und in sonstigen 6ffentlichen Einrichtungen
nicht geflttert werden. Futter fir andere Vogel ist dort so auszulegen, dass es von Tauben
und Wasservogeln nicht erreicht werden kann.

(2) Im Geltungsbereich dieser Verordnung ist innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile das Futtern von Fuchsen oder das Auslegen von Futter fir Flichse untersagt.

§ 13 Zelten und Lagern

Es ist untersagt, au3erhalb daflr besonders bestimmter und entsprechend
gekennzeichneter Platze zu zelten oder zu lagern. Entsprechendes gilt fur das Aufstellen
von Wohnwagen und Wohnmobilen zum Zwecke des Lagerns.

§ 14 Offentliche Belastigungen

Das die korperliche Nahe suchende oder sonst besonders aufdringliche Betteln sowie das
Anstiften von Minderjahrigen zu dieser Art des Bettelns ist untersagt. Aul3erdem ist es
untersagt, in der Offentlichkeit die Notdurft zu verrichten oder andere durch Larm,
Aufdringlichkeit oder rauschmittelbedingtes Verhalten zu belastigen.

ZWEITER TEIL
Schutz der 6ffentlichen Grin- und Erholungsanlagen
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§ 9 Verunreinigung durch Tiere
Der Halter oder Führer eines Tieres hat dafür zu sorgen, dass dieses seine Notdurft nicht
auf öffentlichen Straßen oder Anlagen verrichtet. Dennoch dort abgelegter Kot ist
unverzüglich zu beseitigen.
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§ 11 Belästigung durch Tiere (Leinenzwang für Hunde)
(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefährdet wird.
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(3) Hunde dürfen ohne eine Begleitperson, der der Hund gehorcht, außerhalb von
befriedetem Besitztum nicht frei umherlaufen.
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(4) In der Innenstadt (umgrenzt von Laube, Bodanstraße, Bahnhofplatz, Konzilstraße,
Rheinsteig), in der Hafenstraße, im Stadtgarten sowie in der Seestraße und im Hoerle-Park
sind Hunde an der Leine zu führen. Außerdem sind Hunde auf dem Uferweg am Schänzle
(von der Fischenzstraße bis zur Neuen Rheinbrücke) in der Zeit vom 1. Mai bis 15.
September an der Leine zu führen.


§ 15 Begriffsbestimmung

Offentliche Gruin- und Erholungsflachen i.S. dieser Verordnung sind gartnerisch gestaltete
Anlagen, die der Erholung der Bevolkerung oder der Gestaltung des Orts- und
Landschaftsbildes dienen. Dazu gehéren alle Verkehrsgrinanlagen und offentlich
zuganglichen Ruheplatze, Strandbader und Grillstatten und das der Allgemeinheit
zugangliche Bodenseeufer.

8 16 Schutz o6ffentlicher Anlagen und der Ufer

(1) In offentlichen Anlagen ist es untersagt:

1. Anpflanzungen und sonstige Anlagenteile aul3erhalb der Wege und Platze und der
besonders freigegebenen und entsprechend gekennzeichneten Flachen zu beschadigen,
2. aul3erhalb der Spiel- und Sportplatze oder den entsprechend gekennzeichneten Platzen
zu spielen oder sportliche Ubungen zu treiben, wenn dadurch Dritte gestdrt oder belastigt
werden kdnnen,

3. Wege, Rasenflachen, Anpflanzungen und sonstige Anlagenteile zu verandern oder
aufzugraben,

4. Pflanzen, Erde, Sand oder Steine zu entfernen,

5. Tiere frei herumlaufen zu lassen, wenn dadurch Dritte bel&stigt werden kdénnen. Auf
Wochenmarkte, Kinderspielplatze, Friedhofe und in Strandbéder und Sportanlagen dirfen
Hunde nicht mitgenommen werden,

6. durch die Benutzung von Empfangsgeraten, Lautsprechern und Musikinstrumenten
sowie auf andere Weise storenden Larm zu erzeugen,

7. Schiel3-, Wurf- oder Schleudergerate zu benutzen,

8. Parkwege, ausgenommen fur Zwecke der Bewirtschaftung, zu befahren und Fahrzeuge
abzustellen; dies gilt nicht fur Kinderwagen und fahrbare Krankenstihle sowie fur
Kinderfahrzeuge, wenn dadurch andere nicht gefahrdet werden.

9. auRRerhalb der zugelassenen Grill- oder Feuerstellen zu grillen oder Feuer zu machen.
(2) Die auf Kinderspielplatzen aufgestellten Turn- und Spielgerate durfen grundsatzlich nur
im Rahmen der jeweiligen Spielplatzordnung von Kindern bis zu 12 Jahren benutzt werden.

§ 17 Unbekleideter Aufenthalt

Ohne Bekleidung (zumindest Badebekleidung) ist der Aufenthalt am Ufer des Bodensees
und des Rheins und im Sichtbereich 6ffentlicher Wege und Anlagen verboten,
ausgenommen an als FKK-Anlage ausgewiesenen und gekennzeichneten Stellen.

DRITTER TEIL
Ausnahmen, Ordnungswidrigkeiten und Schlussbestimmu ng

§ 18 Ausnahmen
Die Ortspolizeibehdrde kann von den vorstehenden Bestimmungen in begriindeten
Einzelféllen oder wenn es im offentlichen Interesse geboten ist, Ausnahmen zulassen.

§ 19 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig i.S. von 8 18 Abs. 1 Polizeigesetz handelt, wer vorsatzlich oder
fahrlassig:

1. entgegen 8§ 1 die Nachtruhe anderer mehr als den Umstéanden nach vermeidbar stort,
2. entgegen 8 2 Abs. 1 Gerate oder Musikinstrumente in solcher Lautstarke betreibt oder
spielt, dass andere erheblich belastigt werden,

3. entgegen § 3 als Betriebsinhaber oder Veranstalter in Gaststéatten und
Versammlungsraumen zuldsst, dass stérender Larm nach au3en dringt, oder Fenster und
Tdren nicht geschlossen hélt,

4. entgegen § 4 offentliche Spiel- und Sportplatze oder Schulhdfe benitzt,

5. entgegen 8 5 Abs. 1 in den genannten Zeiten ruhestdrende Haus- und Gartenarbeit
ausfuhrt,
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5. Tiere frei herumlaufen zu lassen, wenn dadurch Dritte belästigt werden können. Auf
Wochenmärkte, Kinderspielplätze, Friedhöfe und in Strandbäder und Sportanlagen dürfen
Hunde nicht mitgenommen werden,
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(1) In öffentlichen Anlagen ist es untersagt:


6. entgegen 8 6 Tiere so halt, dass Dritte gestort werden,

7. entgegen 8 7 offentliche StralRen und dergleichen verunreinigt oder seiner Reini-
gungspflicht nicht nachkommt oder das Aufstellen von Abfallbehéltern unterlasst,

8. entgegen § 8 auf offentlichen Verkehrsflachen Fahrzeuge abspritzt oder wascht oder
Ubelriechende oder schadliche Flissigkeiten ausgiel3t,

9. entgegen § 9 als Halter oder Fuhrer eines Tieres verbotswidrig abgelegten Hundekot
nicht unverztglich beseitigt,

10. entgegen 8§ 10 ubelriechende Gegenstande und Stoffe in der Nahe von Wohngebauden
ausbringt, lagert, verarbeitet oder befordert,

11. entgegen 8§ 11 Hunde und andere Tiere nicht ordnungsgemalf halt und Hunde nicht an
der Leine fuhrt,

12. entgegen 8 12 im Stadtgebiet Tauben, Wasservogel oder Flchse fluttert oder Futter (fur
andere Vogel) so auslegt, dass es von Tauben oder Wasservdgeln bzw. von Flichsen
erreicht werden kann,

13. entgegen 8 13 aul3erhalb der dafiir besonders bestimmten und gekennzeichneten
Platze zeltet, lagert oder Wohnwagen oder Wohnmobile aufstellt,

14. entgegen § 14 in der Offentlichkeit bettelt, die Notdurft verrichtet und andere durch
Larm, Aufdringlichkeit oder rauschmittelbedingtes Verhalten belastigt,

15. entgegen 8 16 Abs. 1 in o6ffentlichen Anlagen

a) Anpflanzungen und sonstige Anlagenteile aul3erhalb der Wege und Platze oder
besonders freigegebenen und gekennzeichneten Flachen beschadigt,

b) auBerhalb der Spiel- und Sportpléatze oder den entsprechend gekennzeichneten
Platzen spielt oder sportliche Ubungen betreibt, wenn dadurch Dritte gestort oder
belastigt werden,

c) Wege, Rasenflachen, Anpflanzungen oder sonstige Anlagenteile verandert oder
aufgrabt,

d) Pflanzen, Erde, Sand oder Steine entfernt,

e) Tiere frei herumlaufen lasst oder Hunde auf Wochenmarkte, Kinderspielplatze,
Friedhofe, in Strandbéder oder Sportanlagen mitnimmt.

f) durch die Benutzung von Empfangsgeréten, Lautsprechern und Musikinstrumenten
oder auf andere Weise storenden Larm erzeugt,

g) Schiel3-, Wurf- oder Schleudergerate benutzt,

h) Parkwege, ausgenommen fur Zwecke der Bewirtschaftung, beféhrt oder Fahrzeuge
abstellt,

i) aulBerhalb der zugelassenen Grill- oder Feuerstellen grillt oder Feuer macht,

16. entgegen § 17 sich ohne Bekleidung am Ufer des Bodensees und des Rheins und im
Sichtbereich 6ffentlicher Wege und Anlagen aufhalt.

(2) Ordnungswidrigkeiten kénnen nach § 18 Abs. 2 PolG und § 17 Abs. 1 und 2 des
Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten mit einer GeldbulRe von mindestens 5 € und
hdchstens 1000 € und bei fahrlassiger Zuwiderhandlung mit héchstens 500 € geahndet
werden.

§ 20 Schlussbestimmung
Diese Polizeiverordnung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung in Kraft.

Konstanz, den 28.04.2005

Der Oberburgermeister



